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PRÄAMBEL
Der Markt Werneck erlässt gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung (i. d. F.) der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) und 
des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 22.08.1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74) sowie des Art. 
81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588 BayRS 
2132-1-B), zuletzt geändert § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286) und der Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) diesen Bebauungsplan 
als Satzung 

Externe Ausgleichsfläche/-maßnahmen / CEF-Maßnahme
Entwicklungsziel: Feldhamster Lebensraum (wird noch ergänzt)

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Marktrat hat in der Sitzung vom .................. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am .................. ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
Grünordnungsplan in der Fassung vom .................. hat in der Zeit vom .................. bis 
.................. stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
Grünordnungsplan in der Fassung vom .................. hat in der Zeit vom .................. bis 
.................. stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der 
Fassung vom .................. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................. bis .................. beteiligt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der Fassung 
vom .................. wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
.................. bis .................. öffentlich ausgelegt. Die Auslegung wurde eine Woche vorher 
bekannt gemacht.

6. Der Markt hat mit Beschluss des Marktrates vom .................. den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der Fassung vom .................. als Satzung 
beschlossen.

 
(Siegel) Markt Werneck, den .............................

........................................................
Sebastian Hauck 
Erster Bürgermeister

7. Ausgefertigt

(Siegel) Markt Werneck, den .............................

........................................................
Sebastian Hauck 
Erster Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
wurde am ........................ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Marktgemeinde zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 
BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

(Siegel) Markt Werneck, den .............................

........................................................
Sebastian Hauck 
Erster Bürgermeister

Markt Werneck 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
und Vorhaben- und Erschließungsplan 
"Solarpark Zeuzleben"
maßstab:   1 : 2.000   bearbeitet: mw/cz   
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Bauernschmitt Wehner

Entwurf

Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2020

datum:       20.06.2022

Vorhabensträger: Greenovative GmbH
Fürther Straße 252
90429 Nürnberg 

A. Festsetzungen durch Planzeichen
1. Art der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO)  

4.  Verkehrsflächen
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)   

SO

2. Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

0,6         Grundflächenzahl (GRZ)

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Private Verkehrsflächen (Zufahrt)

3,5 m        Maximale Höhe der baulichen Anlagen

5. Grünflächen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 15) 

Private Grünfläche

Sonstiges Sondergebiet 
Zweckbestimmung "Photovoltaik-Freiflächenanlage" 

6. Flächen oder Maßnahmen für Bepflanzungen sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung   
von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

Interne Ausgleichsfläche/-maßnahmen

externe Ausgleichsfläche/-maßnahmen (vgl. Festsetzung B.4.3)

Entwicklungsziele 

Gras-Krautsäume (Maßnahme 1)

Pflanzung von Obstbäumen (Maßnahme 3) 

Pflanzung von Sträuchern (Maßnahme 2)

CEF-Maßnahme für Feldhamster und Feldlerche - Entwicklungsziel: 
extensive Ackerbewirtschaftung nach 3-Streifen Modell“ - streifenförmiger 
Mischanbau  von Blühstreifen, Luzerne und Getreide, Ausführung im Herbst 
vor Baubeginn. Im ersten Jahr ist auch eine Kompensation durch 
Wintergetreide mit 50%igem streifenförmigen Ernteverzicht und Ährenschnitt 
möglich (s. Maßnahme B 4.3).

CEF-Vermeidungsmaßnahme für Feldhamster - Entwicklungsziel: Vergrämungsstreifen 
mit Kombinationstreifen Blühstreifen /Luzerne  und Getreide Mindestbreite 20m, 
Streifen lagemäßig nicht bindend (4-5m variabel). Im ersten Jahr ist auch eine 
Kompensation durch Wintergetreide mit vollständigem Ernteverzicht und Ährenschnitt 
möglich (Maßnahme 4).

7. Hauptversorgungsleitungen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

20 KV - Freileitung (oberirdisch) mit Baubeschränkungsbereich 

Hinweise

8. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

vorhandene Grundstücksgrenzen (mit Flurnummern)1528

Trafostation (max. Höhe 3,5 m, Standort nicht verbindlich)

Modultische (schematisch, Standort nicht verbindlich, mind. 2m Abstand zwischen den 
Modulreihen) max. Höhe: 3,5 m, Modulneigung: ca. 15° bis 25° Modulausrichtung: ca. 155° 
bis 205° Süd), Verwendung von Modulen mit reduzierten Reflexionen, z.B. JA Solar

Bauabschnitt 1 

Bauabschnitt 2 5 
m

Photovoltaik-Freiflächenanlage 

Nachbarschaftliches Flurstück 

Zaun

1

1,5

1
1

2

Pflanzschema Strauchgruppen: 
Mischpflanzung aus 5-7 Stück aus folgenden Arten:
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Rosa canina Hundsrose
Prunus spinosa Schlehe
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Salix purpurea Purpurweide 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Pflanzschema: 1:250 

8899/3

8904

8890

8941

8899/1

8899
8901

8891

8949

8882

8884

8956

89
00

8953/1

8937

8934

8881/1

8899/5

8903

8896

8902

8957

Schraudenbacher Weg

Flößleinsbrunnenweg

A 7

E
ckartshausener W

eg

8929

8897

8898

8933

8892

8893

8932

460/1

460

464/1

650/6

604/9

604/1

650/3

604/4

604/10
1372

2144/4
2145

2144/1

2144/3

2144/2

2142

2144

1372

2141

2141

Baubeschrän-

kungszone

40m künftiger 

Fahrbahnrand
SO

5

5

7,65

6,5

9,6

8,3

Bau
be

sc
hrä

n-

ku
ng

sz
on

e

A 7 
- B

au
ve

rbo
tsz

on
e

5

9,6

5

40
m kü

nft
ige

r F
ah

rba
hn

ran
d

A 7 - Bauverbotszone

40m künftiger Fahrbahnrand

SO

SO

Mast-
standort

Mast-
standort

10

10

11
,4

10

SW 15

Zufahrt und Erschließung: 1:5000 
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